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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1987

Norm

ASGG §50

BG über die Ausbildungsbeiträge der Probelehrer §2 Abs4

Rechtssatz

Hat die zuständige Schulbehörde in einem als Bescheid anzusehenden Schreiben einen

Ausbildungsbeitragsübergenuß eines Probelehrers bindend festgestellt und diesen zur Rückzahlung des Übergenusses

aufgefordert, unterliegt die inhaltliche Richtigkeit dieses Bescheides nicht der Prüfung durch die ordentlichen Gerichte.
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